
Entschließungsantrag 

der Abgeordneten Rainer Wimmer, Christoph Zarits, Mag. Markus Koza, 
Kolleginnen und Kollegen 

betreffend Impfpflicht und Arbeitswelt 

eingebracht im Zuge der Debatte zum Bericht des Gesundheitsausschusses über den Antrag 2173/A 
der Abgeordneten Gabriela Schwarz, Ralph Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein 
Bundesgesetz über die Impfpflicht gegen COVID-1 9 (COVID-19-lmpfpflichtgesetz - COVID-19-IG} 
(1312 d.B. ) 

Die Corona-Pandemie stellt vor allem auch die Arbeitswelt vor große 
Herausforderungen. Es gilt alle Anstrengungen anzustellen um jeden weiteren 
Lockdown und damit hohe Arbeitslosigkeit und viele Arbeitnehmerinnen in Kurzarbeit 
zu verhindern. 

Der Arbeitsort muss aber auch ein vor Ansteckung sicherer Ort sein und daher gilt 
seit längerer Zeit die sogenannte „3-G-Regelung", also geimpft, genesen oder 
getestet, für alle Arbeitnehmerinnen in Österreich. 

Durch die Einführung der generellen Covid-19-lmpfpflicht ergeben sich jedoch 
Fragestellungen im Bereich der Arbeitswelt, die keinesfalls auf dem Rücken der 
Arbeitnehmerinnen ausgetragen werden dürfen. Auch das Begutachtungsverfahren 
zum Ministerialentwurf hat gezeigt, dass es Klarstellungen zum Schutz der 
Beschäftigten braucht. 
Beispielsweise ist festzuhalten , dass Einkommsersatzansprüche nach dem 
Epidemiegesetz auch ungeimpften Arbeitnehmerinnen auch nach Inkrafttreten der 
Impfpflicht weiterhin ungeschmälert zustehen. 

Auch nach Einführung der Covid-19-lmpfpflicht wird es weiterhin Arbeitnehmerinnen 
geben, die von der Impfpflicht ausgenommen sind - Schwangere, Personen die aus 
gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können oder auch jugendliche 
Arbeitnehmerinnen. Auch für diese braucht es klare Regelungen. 

Aus diesem Grund stellen die unterfertigten Abgeordneten nachfolgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Der Nationalrat ist der Auffassung, dass bestehende arbeits- oder 
sozialversicherungsrechtliche Regelungen und Ansprüche durch das COVID-19-
lmpfpflichtgesetz unberührt bleiben. 
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Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz wird 
daher ersucht, dass die aktuell (am 20. Jänner 2022) in der 6. Covid-19-
Schutzmaßnahmen-Verordnung geltende 3G-Regelung für Arbeitsorte bzw. 2,5G­
Regelung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheime, 
stationären Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe, Krankenanstalten und 
Kuranstalten und sonstigen Orten an denen Gesundheitsdienstleistungen erbracht 
werden, beibehalten werden und die allenfalls dafür erforderlichen Tests 
unentgeltlich bleiben." 

756/UEA XXVII. GP - Entschließungsantrag (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




		2022-01-21T13:49:26+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




